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Einleitung 

Der Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
nennt in Artikel 2 ein wichtiges Ziel: "die Errichtung eines Gemeinsamen 
Marktes". Ein Gemeinsamer Markt kann nur unter einheitlichen äußeren 
Bedingungen entstehen. Zu einem gemeinsamen europäischen Markt gehört 
die Niederlassungsfreiheit der Unternehmer. Sie sollen ihren Standort inner-
halb der Gemeinschaft frei wählen, das heißt, nur nach wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten über ihren Sitz entscheiden. Unterschiedliche Wirtschafts-
gesetze der Mitgliedsstaaten schränken die Niederlassungsfreiheit ein. Nur ein 
gemeinsamer rechtlicher Rahmen ermöglicht den nationalen Märkten, sich 
nicht nur zu verflechten, sondern zu einem Gemeinsamen Markt zu verbinden. 

Ein Beispiel für den Schritt von nationalen Sonderregeln zu vergleichbaren 
Vorschriften in Buropa bietet das Bilanzrecht. Bisher galten in jedem Mit-
gliedsstaat eigene Bestimmungen für Umfang und Inhalt der Rechnungs-
legung. Unterschiedliche Bilanznormen brachten den Unternehmen ungleiche 
Wettbewerbsbedingungen. Das behinderte die freie Niederlassung und blok-
kierte den Gemeinsamen Markt. Außerdem baute die uneinheitliche Rech-
nungslegung Informationsschranken auf und störte den Kapitalverkehr in der 
Gemeinschaft. Die einzelnen Bilanzsysteme lieferten keine international aus-
sagefähigen Daten. Die Investoren in der Europäischen Gemeinschaft konn-
ten sich nicht gleichwertig über sämtliche Unternehmen in den Mitgliedsstaa-
ten informieren. 

Um die Hindernisse für die Niederlassungsfreiheit und den Kapitalverkehr 
zu beseitigen und die Gemeinsamkeit des Marktes zu fördern, mußte die EG 
das Bilanzrecht harmonisieren. Rechtsgrundlage für die Angleichung ist Arti-
kel 54 Abs. 3 Buchstabe g des EWG-Vertragesl. Danach sind Bestimmungen 
zu koordinieren, die den Gesellschaften zum Schutz von Gesellschaftern und 
Dritten vorgeschrieben werden. Zu diesen wirtschaftsrechtlichen Schutznor-
men zählt auch das Bilanzrecht. Es wird gemäß Art. 54 Abs. 2 EWG-Vertrag 
durch Richtlinien koordiniert. Die Mitgliedsstaaten setzen die Richtlinien in 
ihr nationales Recht um und binden alle Unternehmen mit Sitz in der Gemein-
schaft an ihre Vorschriften. Die Richtlinien vereinheitlichen das Bilanzrecht 
nicht völlig, sie gleichen es nur an. Die Mitgliedsstaaten können ihre Bilanz-
traditionen in bestimmten Grenzen beibehalten. 

I Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vom 25. 3. 1957, 
BGBl I1 1957, S. 766 (810). 

2 Jasper 



18 Einleitung 

Die Harmonisierung der Rechnungslegung begann 1978, als der Rat der 
Europäischen Gemeinschaft die 4. EG-Richtlinie verabschiedete2. Sie schuf 
vergleichbare Vorschriften für den Einzelabschluß. Am 13. 6. 1983 folgte die 
7. EG-Richtlinie über den Konzernabschluß3. Die Verhandlungen über die 
Bilanzrichtlinien begannen schon 19714• Sie dauerten so lange an, weil sich 
jeder Staat zwar einheitliche Regeln wünschte, dafür aber möglichst wenige 
seiner Bilanzierungstraditionen aufgeben wollte. 

Ein Beispiel für die Schwierigkeiten bei der Harmonisierung des Bilanz-
rechts bilden die assoziierten Unternehmen im Konzernabschluß. Sie wurden 
bisher in der Bundesrepublik und in Großbritannien völlig unterschiedlich 
bilanziert. Assoziierte Unternehmen sind, vereinfacht gesagt, Unternehmen, 
an denen Konzerngesellschaften zwischen 20 und 50 Prozent der Anteile hal-
ten. Für diese bedeutenden Minderheitsbeteiligungen des Konzerns gab es in 
der EG bisher zwei Bilanzierungsarten: die deutsche Anschaffungskasten-
methode und die britische Equity-Methode. Die Anschaffungskostenmethode 
hielt am historischen Buchwert der Beteiligung fest; die Equity-Methode 
paßte den Beteiligungswert dem Erfolg der Beteiligungsgesellschaft an. Wel-
ches Verfahren sollte in die 7. EG-Richtlinie eingehen? 

Beide Methoden ließen sich nicht zu einer einzigen kombinieren. Sie neben-
einander zuzulassen, wäre zwar ein einfacher Kompromiß gewesen. Dadurch 
hätte man aber das Bilanzrecht nicht harmonisiert. Ein Wahlrecht: Anschaf-
fungskosten- oder Equity-Methode, hätte die Unternehmen veranlaßt, ihre 
gewohnten Verfahren beizubehalten. Die Konzernabschlüsse in der EG 
wären in diesem Punkt so wenig vergleichbar gewesen wie zuvor. Man mußte 
sich für eine Methode entscheiden und die Vor- und Nachteile beider Verfah-
ren gegeneinander abwägen. Die Interessen der Bundesrepublik und Großbri-
tanniens, ihre eigenen Verfahrenen durchzusetzen, standen sich gegenüber. 
Die Briten setzten sich durch; die Equity-Methode ging in die 7. EG-Richt-
linie ein. 

Aus der geschilderten Entwicklung ergeben sich die Leitfragen und der 
Aufbau der Arbeit. Wie sind Anschaffungskostenmethode und Equity-
Methode entstanden? Welche Funktionen erfüllen beide Verfahren im Kon-
zernabschluß? Inwiefern sind die Methoden an bestimmte Rechts- und Wirt-

2 Vierte Richtlinie des Rates vom 25. Juli 1978 aufgrund von Artikel 54 Absatz 3 
Buchstabe g) des Vertrages über den Jahresabschluß von Gesellschaften bestimmter 
Rechtsformen (78/660/ EWG); ABlEG L 222/1 vom 18. 8. 78 (im folgenden: 4. EG-
Richtlinie). 

3 Siebente Richtlinie des Rates vom 13. Juni 1983 aufgrundvon Artikel 54 Absatz 3 
Buchstabe g) des Vertrages über den konsolidierten Abschluß (83/349/EWG); ABlEG 
L 193 vom 18. 7. 83 (im folgenden: 7. EG-Richtlinie). 

4 Dok.Nr. Xl/533/71, vgl. Biener, Die Konzernrechnungslegung nach der Siebenten 
Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften über den Konzernabschluß, DB 
1983, Beilage zu Heft 35, 1 (2). 
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Schaftsordnungen und deren Bilanzsysteme gebunden? Diese Fragen beant-
wortet der erste Teil. Er stellt die Rechtslage in der Bundesrepublik und in 
Großbritannien vor Verabschiedung der 7. EG-Richtlinie da~ und vergleicht 
die Bilanzierungsverfahren und ihre Hintergründe. 

Daranschließen sich folgende Fragen an: Warum hat sich die Gemeinschaft 
für die Equity-Methode entschieden? Was schreibt Art. 33 der 7. EG-Richt-
linie im einzelnen für den Ausweis assoziierter Unternehmen vor? Der zweite 
Teil der Arbeit erklärt den Sinn und Zweck der neuen Vorschriften und erläu-
tert ihren Inhalt anband von Beispielen. Dem dritten Teilliegen folgende Fra-
gen zugrunde: Wie setzen die Bundesrepublik und Großbritannien den Arti-
kel33 der 7. EG-Richtlinie um? Welche Schwierigkeiten haben beide Staaten 
aufgrundihrer unterschiedlichen Ausgangspositionen? Bleiben auch nach der 
Harmonisierung Unterschiede? Welche Probleme der Equity-Methode sind in 
Großbritannien schon bekannt, welche werden in der Bundesrepublik 
befürchtet? Der dritte Teil der Arbeit stellt die deutsche Transformation der 
britischen gegenüber. Abschließend faßt er die Unterschiede zusammen, ana-
lysiert die Kritik zum Verfahren, spricht offene Fragen an und zeigt Lösungs-
wege. 




